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Resolution II 

Regelmäßige Verhandlungen, höhere Gehälter, 

Zeitkonto und alternsgerechte Arbeit 

 

Der öffentliche Dienst steckt in einer tiefen Krise, er kann als Arbeitgeber mit der 

Privatwirtschaft nur mehr schwer konkurrieren, es fehlt an Nachwuchs und dieses Problem 

verschlimmert sich in den nächsten Jahren noch deutlich. Gegengesteuert werden kann dieser 

Tendenz nur durch ein gezieltes Employer Branding, mit einer Reihe von Erfordernissen, die 

auf eine Veränderung der öffentlichen Kommunikation abzielen (siehe Resolution I), sowie 

mit wichtigen konkreten Maßnahmen, mit denen die Attraktivität des öffentlichen Dienstes 

nachhaltig gesteigert werden kann.  

Diese Maßnahmen sind Gegenstand der vorliegenden Resolution, deren Forderungen sich an 

die Landesregierung richten, insbesondere an den Landeshauptmann, der ja auch Personal-

Landesrat ist. Die Landesregierung allein hat es in der Hand, die Rahmenbedingungen für den 

öffentlichen Dienst so zu gestalten, dass ihm mittelfristig nicht das Wasser abgegraben wird – 

mit all den grundlegenden (und grundlegend negativen) Folgen, die das für unser 

Gemeinwesen haben würde. 

Deshalb fordert der ASGB-Landesbedienstete die Landesregierung auf, … 

• … Verhandlungen über Kollektiv- und Bereichsverträge kontinuierlich zu 

führen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Verträge ein wirksames 

Instrument darstellen, auf neue gesellschaftliche und arbeitsrechtliche 

Herausforderungen zu reagieren und den öffentlichen Dienst stetig ajour zu halten. 

Dadurch, dass es bis heute leider Usus ist (die Verhandlungen um den BÜKV 2019-21 

sind eine erfreuliche Ausnahme), über Verträge erst nach Ablauf ihrer Gültigkeit zu 

verhandeln, kommen Änderungen dem Versuch gleich, den Kurs zu korrigieren, 

nachdem das Schiff den Eisberg bereits gerammt hat. 



 

 

• … die für einen Inflationsausgleich und Gehaltserhöhungen notwendigen Mittel 

zeitgerecht und in ausreichendem Maße zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus 

gilt zu betonen, dass der Inflationsausgleich nur eine Reaktion auf die allgemeine 

Teuerung ist, nur mit effektiven Gehaltserhöhungen aber das Einkommensverhältnis 

zwischen privatem und öffentlichem Sektor wieder einigermaßen ins Lot gebracht 

werden kann. Geht es weiter wie bisher, klafft dagegen die Einkommensschere 

zwischen öffentlich und privat Bediensteten immer weiter auseinander, der öffentliche 

Dienst verliert in Sachen Attraktivität weiter an Boden. 

• … im Zuge der Vertragsverhandlungen stets auch dem heiklen Thema interner 

Aufstiegsmöglichkeiten offen zu begegnen und innovative Möglichkeiten 

anzudenken, damit interessierten jungen Talenten aufgezeigt werden kann, wie sich 

ihre Karriere im öffentlichen Dienst potenziell entwickeln kann – und dass sie sich 

überhaupt entwickeln kann. 

• … den öffentlichen Dienst alters- und alternsgerecht zu gestalten und damit dem 

demografischen Wandel Rechnung zu tragen. Das heißt, dass … 

o … die Möglichkeit geschaffen werden muss, die Arbeitsbedingungen flexibel 

an die jeweilige Lebensphase der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

anzupassen  

o … smart working weiter ausbauen 

o … das innovative und höchst attraktive Instrument eines 

Langzeitarbeitskontos endlich eingeführt werden muss. Auf dieses Konto 

können Arbeitsstunden „eingezahlt“ werden, indem Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in jungen Jahren mehr arbeiten als notwendig. Später (oder in 

besonderen Lebenssituationen) können sie von dieser Gutschrift profitieren. 

o … Erfahrung innerhalb der Landesverwaltung die Wertschätzung erfährt, 

die ihr zusteht. Das heißt, dass der Erfahrungsschatz älterer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter gezielt auszuschöpfen ist und diese nicht mit immer neuen 

Aufgaben überhäuft werden. Zudem ist die Berufserfahrung etwa auch bei 

Aufstiegsmöglichkeiten und internen Reorganisationen zu berücksichtigen. 

 

Mit ihren Forderungen verfolgt der ASGB-Landesbedienstete gleich drei Ziele: 



 

 

1. Die angeführten Maßnahmen steigern die Attraktivität der öffentlichen Hand als 

Arbeitgeber und leisten damit einen Beitrag zur Lösung (oder zumindest Linderung) 

des Nachwuchsproblems.  

2. Die Maßnahmen tragen zu einer Hebung der Stimmung innerhalb der Belegschaft bei 

und sorgen so für eine höhere Motivation, für mehr Freude am Beruf und damit auch 

für eine höhere Produktivität.  

3. Die Maßnahmen binden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den „Arbeitgeber Land“, 

verhindern bzw. vermindern Abgänge und tragen so zu einer Konsolidierung des 

öffentlichen Dienstes bei. 

 

 

Bozen, am 04. September 2023 


